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Campprogramm 2023 

 
 

www.hoop-camps.de 
 
Mit diesem Informationsblatt kommen wir unseren Informationspflichten gemäß  
§ 651 d Absatz 1 BGB i.V.m. Artikel 250 § 2 EGBGB nach. Weitere Fragen 
beantwortet das HOOP-CAMPS Büro gerne telefonisch unter 0228-9348244 oder 
mail@hoop-camps.de.  
 



 
 
 

Basketballcamps 2023 
 
 
Academy Sieglar 
Schulzentrum Sieglar 
Edith-Stein-Straße 20 
53844 Troisdorf-Sieglar 
 
XX.XX.2020 10.00 Uhr – XX.XX.2023 17.00 Uhr         XX,00 Euro 
 
 
Basic-Camp Groß-Ilsede  
Gymnasium Groß-Ilsede 
Am Schulzentrum 35 (Eingang über Sperberweg) 
31241 Ilsede 
 
10.07.2020 14.00 Uhr - 15.07.2019 12.00 Uhr       290,00 Euro 
 
 
Mini-Camp Groß-Ilsede  
Gymnasium Groß-Ilsede 
Am Schulzentrum 35 (Eingang über Sperberweg) 
31241 Ilsede 
 
11.07.2020 10.00 Uhr - 13.07.2020 17.00 Uhr       130,00 Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Leistungen von HOOP-CAMPS e.V.  
 
Besonderes im Camp:  
 

 Jeder Camper bekommt zwei Basketballshorts und zwei HOOP-CAMPS 
Trikots  

 Sportprogramm und Betreuung durch qualifizierte Trainer 
 Für besondere Leistungen im Camp kannst Du Preise und Auszeichnungen 

bekommen 
 Wettbewerbe 
 In jedem Camp erwarten wir Profitrainer und -spieler 
 Jeder Camper erhält ein Camperheft mit persönlichem Profilbogen und 

Erinnerungsphotos (Pro Camps nur Profilbogen und Photos) 
 Evaluations am ersten Tag 
 Rahmenprogramm 
 original HOOP-CAMPS Talentshow (nur in den Basic- und Europe-Camps) 
 ALL BALL Camp-Shop 
 Camper-Coaches-Game (nur in den Basic- und Europe-Camps) 

 
 

Im Preis enthalten sind außerdem 
 

 Versicherung (Unfallversicherung, Reisegepäckversicherung,  
                        Haftpflichtversicherung, Kautionsversicherung,  
                        Auslandsreisekrankenversicherung - 
                        nur bei Basketballcamps außerhalb Deutschlands) 

 Unterkunft 
 Vollverpflegung 
 Bustransfer (mindestens Standard-Class) von verschiedenen Städten in 

Deutschland aus (nur Europe-Camp Klatovy); Zustiegspunkte: Luxemburg, 
Trier, Stuttgart, Heilbronn, Nürnberg HOOP-CAMPS e.V. verfügt nicht über 
eigene Fahrzeuge. Entsprechend bedient sich HOOP-CAMPS e.V. Dritter, 
welche lizensierte Busunternehmen mit Erlaubnis zur Personenbeförderung 
sind, um die Busfahrten durchzuführen. 

 
 
Zusätzlich: 
 
Ilsede:  
Freibadbesuch in Lahstedt 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Leistungen bei HOOP-CAMPS Academy: 
 

 Jeder Teilnehmer bekommt zwei Academy Shorts, zwei Academy Shirts und 
ein Taktikboard  

 Lehrgangsprogramm  
 Mittagessen 
 All Ball Campshop   
 Versicherung (Unfallversicherung, Reisegepäckversicherung,  

                        Haftpflichtversicherung, Kautionsversicherung,  
                        Auslandsreisekrankenversicherung  
                        nur bei Academies außerhalb Deutschlands) 

 
 

 

Teilnahmevoraussetzungen   
 
Altersgrenzen 
Mini-Camps bis 12 Jahre 
Basic-Camps: 12-21 Jahre  
Europe-Camps 12-21 Jahre 
Academy ab 16 Jahre 
 
Sporttauglichkeit 
HOOP-CAMPS möchte niemanden diskriminieren. Dennoch ist für die Teilnahme an 
allen Basketballcamps Sporttauglichkeit notwendig. In der Vergangenheit haben 
immer wieder Personen mit Behinderungen und anderen Einschränkungen  
hinsichtlich der sportlichen Fähigkeiten an unseren Veranstaltungen teilgenommen. 
Dies wird seitens HOOP-CAMPS nicht nur akzeptiert, sondern auch unterstützt. 
Gerne steht das HOOP-CAMPS Büro zur Verfügung, um abzusprechen, ob eine 
Teilnahme sinnvoll ist.  
 
 
Jeder Campteilnehmer muss folgende Sachen mitbringen  
Krankenversicherungskarte (falls vorhanden), Sportkleidung, Basketballschuhe, 
Laufschuhe für draußen, Badelatschen, Schwimmsachen, Springseil, Bettlaken, 
Schlafsack, Toilettenartikel   
 
Bei Camps im Ausland sind zusätzlich erforderliche Ausweise und Visa mitzubringen   
 
 
Bei HOOP-CAMPS Academy:  
Krankenversicherungskarte (falls vorhanden), Sportkleidung, Basketballschuhe 
 

 
 
 



 
 
Einwilligungen  
 
Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen von HOOP-CAMPS e.V. ist, 
dass die Einwilligungen „Einwilligung zur Veröffentlichung von Bild- und/oder 
Filmaufnahmen“ und „Einwilligung Schwimmbadbesuch, Gesundheitsdaten, 
Ernährung und Besonderheiten“ innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung an HOOP-CAMPS geschickt werden. 
 
Reiserücktritts-/-abbruchsversicherung 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts-/-abbruchsversicherung. Weitere 
Informationen auf unserer Internetseite www.hoop-camps.de.  
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Basketballcamps“ (AGB 
„Academy“ bei HOOP-CAMPS Academy) des HOOP-CAMPS e.V. Diese sind unter 
www.hoop-camps.de zu finden. Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne zu.  
 
 

Reiseinformationen für Europe-Camps 
 
Bei Basketballcamps im Ausland informiert HOOP-CAMPS e.V. auf www.hoop-
camps.de und mit der Anmeldebestätigung über die Pass- und Visumserfordernisse,  
über Gesundheitsvorschriften sowie sonstige Vorschriften und Reisehinweise für das 
Land, in dem das Basketballcamp stattfindet. Für die Einhaltung dieser Vorschriften 
ist der Campteilnehmer selbst verantwortlich. 
 
Alle Nachteile, die aus Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu 
Lasten des Campteilnehmers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tagespläne  
Die Tagespläne sind exemplarisch und werden von Tag zu Tag verändert.  
 
 Mini-Camps   

 08.30 Uhr Frühstück 
 09.00 Uhr Mini-Clinic 
 09.15 Uhr Training I 
 10.30 Uhr Fun-Hour 
 11.00 Uhr Team-Time 
 11.30 Uhr Spiele 
 13.00 Uhr Mittagessen 
 14.30 Uhr Clinic 
 15.00 Uhr Aufwärmen 
 15.30 Uhr Training II 
 16.00 Uhr Fun-Hour 
 16.30 Uhr Freiwürfe 
 16.45 Uhr Team-Time 
 17.15 Uhr Wettbewerbe 
 18.00 Uhr Abendessen 
 19.00 Uhr Rahmenprogramm 
 19.30 Uhr Spiele  
 21.00 Uhr Duschen und Freizeit 
 21.30 Uhr Licht aus 
 22.00 Uhr Nachtruhe 

Basic- und Europe-Camps 

 07.00 Uhr Individualtraining (freiwillig) 
 09.00 Uhr Frühstück 
 09.30 Uhr Mini-Clinic 
 09.45 Uhr Stationen 
 11.00 Uhr Team-Time 
 11.30 Uhr Spiele 
 13.00 Uhr Mittagessen 
 14.30 Uhr Clinic 
 15.00 Uhr Aufwärmen 
 15.30 Uhr Stationen 
 16.30 Uhr Freiwürfe 
 16.45 Uhr Team-Time 
 17.15 Uhr 1on1-Wettbewerb 
 18.00 Uhr Abendessen 

 
 



 
 

 19.00 Uhr Rahmenprogramm 
 19.30 Uhr Spiele 
 21.00 Uhr Duschen und Freizeit 
 22.30 Uhr Licht aus 
 23.00 Uhr Nachtruhe 

 
Campleitung:  
 
Marcus Zimmermann  
HOOP-CAMPS e.V., Pützstraße 6a, 53343 Wachtberg 
Tel : 0228-9348244   marcus@hoop-camps.de 
 

Unterkunft:  
 
Unterkunft in Klassenzimmern auf Feldbetten; Klatovy Unterkunft im Sporthotel in 
Mehrbettzimmern  
 
 
Mindestteilnehmerzahl :  
 
35 (Mini-Camps: 20) 
 
 
Maximalteilnehmerzahl :  
 
Ilsede (Basic): 120  
Ilsede (Mini): 40 
Klatovy (Europe): 100 
Sieglar: 100 
 
Veranstalter :  
 
HOOP-CAMPS e.V. 
Pützstraße 6a 
53343 Wachtberg 
Tel: 0228-9348244 
 
 
Vertretungsberechtigter Vorstand: 
Marcus Zimmermann (Vorsitzender) 
Jana Meyer (stellv. Vorsitzende) 
 
Registergericht:  
Amtsgericht Bonn 
Vereinsregisternummer:  
VR 8511 
 



 
 
Unsere Veranstaltungen sind Reisen im Sinne der §§651a ff. BGB.  
 
Bei der Dir angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine 
Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  
 
Daher kannst Du alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten.  
 
HOOP-CAMPS e.V. trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße  
Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
 
Zudem verfügt HOOP-CAMPS e.V. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung 
für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 
inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 
Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU)  
2015/2302 findest Du unter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=CELEX:32015L2302 
 
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
 
-   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor 
Abschluss des Pauschalreisevertrags. 
 
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung  
aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
 
- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer  
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in 
Verbindung setzen können. 
 
- Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und 
unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - auf eine andere Person übertragen. 
 
-  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum 
Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich 
vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das 
Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 
 
-  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der 
wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich 
geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 
 
 



 
 
- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der  
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 
 
- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen 
Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag  
zurücktreten. 
 
- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise 
nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung"), wenn Leistungen nicht  
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter  
es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
 
- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, 
wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 
 
- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet. 
 
-  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des 
Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 
Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der  
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. HOOP-CAMPS e.V. hat eine 
Insolvenzabsicherung mit der ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211 98 700 700, Telefax: 0211 963-2850 abgeschlossen. Die Reisenden 
können diese Einrichtung, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von HOOP-
CAMPS e.V. verweigert werden. 

 
 


